Gemeinde Brihl 11. September 2017

Amt: Kimmerei

Zorn, Klaus
Beschlussvorlage (Nr. 2017-0126)
Beratungsfolge Art Termin
Gemeinderat offentlich 25.09.2017
TOP:

Annahme von Spenden

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der vorgelegten Spende(n) zu.

Sachverhalt:

Die Gemeindeordnung Baden-Wurttembergs wurde zu Beginn des Jahres 2006
dahingehend geandert, dass die Annahme von Spenden in 6ffentlicher Sitzung vom
Gemeinderat genehmigt werden muss. Die Regelung zielt dahin, mehr Rechtssicherheit fur
den Spender und fur die Mandatstrager der empfangenden Gemeinde zu schaffen. Es ist
offenzulegen, in welcher Beziehung die Gemeinde zu dem Spender steht. Weiterhin wird
herausgestellt, dass zwischen der Spende und der Dienstausibung keinerlei Verknipfung
besteht.

Uber die Annahme von anonymen Spenden, bei denen auch der Verwaltung der Name
des Spenders nicht bekannt ist, wird in 6ffentlicher Sitzung Beschluss gefasst. Ist der
Verwaltung dagegen der Name des Spenders bekannt, dieser mochte aber nicht genannt
werden, ist ausnahmsweise auch Beschlussfassung in nicht-6ffentlicher Sitzung
zugelassen.

Weil die Spender zeitnah Spendenbescheinigungen fir ihre Steuererklarung wiinschen,
diese aber von der Verwaltung erst nach der Beschlussfassung Uber die Spendenannahme
ausgestellt werden, kommt das Thema mehrmals jahrlich auf die Tagesordnung.

Die aus der Anlage ersichtliche(n) Spende(n) ist/sind heute Gegenstand der
Beschlussfassung.

Der Burgermeister:

Beratungsergebnisse

Einstimmig Stimmenmehrheit Anzahl ja Anzahl nein Anzahl Abweichender
Enthaltungen Beschluss







	OStatus
	Datum
	Beratungsfolge
	OLE_LINK1
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage

